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Schulordnung vom 12. Dezember 1913 .

Muſter X.

Zu § 56.
Volksſchule

Abgangszeugnis .
Karl Friedrich Maier , geboren am 3u

Ohrensbach , Amt Wal ldkirch/ Sohn des Landwirts Bernhard
ier dahier , katholiſchen Bekenntniſſes , hat die Volksſchule

ier ſeit beſucht und iſt ſeit
iler des oberſten Jahrgangs .
Sein Betragen an der Schule war
Sein Fleiß war 5 8
Seine Kenntniſſe und Fertigkeiten in den einzelnen Lehr⸗— gegenſtänden waren :

Religion Naturgeſchichte
De utſche Sprache ( Geſamtn lote ) [ Nati urlehre

Leſen und Sprachlehre Geſang8
Auffatz Zeichnen
Re PFrichtſchreiben nen

5hönfe chreiben Handarbeiten 8 5Rechnen und Geometrie Franzöſiſe 0
Erdkunde ( Seimatkunde ) Engliſch

— ˖‚ chichte Handfertigke eitsunterricht
— eſondere Belmerkungen:

— Der Schüler hat vor ſeinem Eintritt in die hieſige Volksſchule
—beſucht :

die Volksſchule in von Oſtern 1906 bis dahin 1908
— die Volksſchule inn . . von Sſtern 1908 bis 1. Okt . 1909 ,

die Volksſchule in — vom 10. Okt . 1909 bis 1. Juli 1910 .
Er hat nunmehr ſeine Schulpflicht beendigt und wird mit den8lbeſten Wünſchen für ſein weiteres Fortkommen aus der Schule

entlaſſen .

den

ESDetr Biürende Rer Orts ſchülbehör de⸗
( De Sehrer⸗ ) Det gehrer :( Das Rektorat : ) ( Der Klaſſenlehrer : )

Zeugnis iſt auf einem halben Bogen dauerhaften Papiers aus⸗
zufertigen . Die Noten ſind nicht mit Ziffern , ſondern mit Worten zuſchreiben . )



Schulordnung für die Volksſchulen .

den Fortbildungsunterricht

vom 19. Juli 1918 ſind Knaben noch 3 Jahre und Mädchen noch

2 Jahre nach Entlaſſung aus der Volksſchule verpflichtet , die

Fortbildungs ſchu le zu beſuchen . Eltern oder deren Stell⸗

vertreter , Arbeits - oder Lehrherren ſind verbunden , die unter ihter

Obhut ſtehenden , zum Beſuch des Fortbildungsunterrichts vel⸗

pflichteten Kinder zur Teilnahme an demſelben anzumelden und

ihnen die zum Beſuch desſelben erforderliche Zeit zu gewähren.

Zuwiderhandlungen werden nach § 11 des genannten Geſetz' s

mit Geld bis zu 20 Mark beſtraft .

Nach 8§8 1 u. 9 des Geſetzes über
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